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Mecklenburg-Vorpommern 

 

Antrag 

zur Vornahme von Amtshandlungen 

nach dem 

Gesetz über das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen 

(Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) 

vom 16.Dezember 2010 

Registrier-Nr.: 

Beantragt wird: 

 
Grenzbescheinigung, 

Beglaubigungen 

 
Feststellung von Flurstücksgrenzen  

zur Flurstücksbildung (Zerlegung) 

Antragsteller (Kostenträger): 

Name, Vorname 

 

 
Feststellung/Wiederherstellung  

vorhandener Flurstücksgrenzen  

 
Abmarkung (Kennzeichnen von 

Flurstücksgrenzen) 

 

amtliche Bauwerkseinmessung  

(Erfassen des Bestandes) 

Straße 
          

 
Erfassen von Nutzungsartengrenzen 

 
Aufmessung Topographie 

PLZ/Wohnort                  
 

Eintragen von geprüften 

Grenzmaßen und/oder Gebäude-

maßen in Auszüge aus dem 

Katasterkartenwerk oder sonstige 

Karten und Pläne 

 

Telefon      
 

Fax 
 

 

 

Angaben zum Vermessungsobjekt: 

Objekt: PLZ/Ort: Straße: 

   

Anzahl der Trennstücke:     /   Anzahl der Grenzpunkte: Größe des Trennstückes: 

 

 
ca.    

Betroffene(s) Flurstück(e): 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: Flurstück: 

    

Eigentümer: 

 

Der Antragsteller/Kostenpflichtige verpflichtet sich, die nach der Kostenverordnung für Amtshandlungen der 

Vermessungs- und Katasterbehörden sowie anderer Vermessungsstellen (Vermessungskostenverordnung – 

VermKostVO M-V) vom 15.12.2008 (GVOBl. M-V S. 530), dem Verwaltungskostengesetz des Landes M-V vom 

04.10.1991 sowie dem  Verwaltungsverfahrens- und Zustellungsgesetz des Landes M-V vom 21.04.1993 

berechneten Gebühren und Auslagen zu tragen. Eine Stornierung des Vermessungsantrages hat in schriftlicher 

Form zu erfolgen und die angefallenen Gebühren und Auslagen sind vom Antragsteller/Kostenträger zu tragen. 

Bodenwert (Verkehrswert/m²): 
 

€ Bemerkungen: 

 
Gebäudewert (Bauwerk): 

 
€ 

Wert des Bauvorhabens: 
 

€ 
 

Die neuen Grenzen / Die festzustellenden Grenzpunkte 
 

     werden örtlich angezeigt  ergeben sich aus beigefügter Skizze  ergeben sich aus dem notariellen Vertrag 
 

     

 Ort, Datum 
 

 Unterschrift Antragsteller / Kostenträger 
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